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der
ringlichen

Ne durch die Ausscheidung provisorischer
Schutzgebiete  rechtskraftige  Bauzonen
korrigiert haben. In einem Viertel aller
Kantone wurden prinzipiell keine rechts-
kraftigen Bauzonen in die provisorischen
Schutzgebiete einbezogen, in einem weite-
fep Viertel nur unerschlossene Bauzonen,
Wahrend in der Halfte der Kantone in ver-
Schiedenem Ausmass auch erschlossene
Bauzonen den provisorischen Schutzge-
bieten zugewiesen wurden.

In vielen Gebieten der Schweiz ist es drin-
gend nétig, die Bauzonen, die Landschaf-
ten von besonderer Schénheit oder Erho-
'}‘"gsréume einbeziehen, durch den Dring-
lichen Bundesbeschluss zu korrigieren.
Dabei sind aber die Schwierigkeiten nicht
ZU unterschatzen. Es stellt sich ja in jedem
Fall die grundsétzliche Frage, ob die Kor-
'ektur einer Bauzone den Tatbestand der
Materiellen Enteignung schaffe und damit
2U Entschadigungen fithre. In einem der
lungsten Entscheide des Bundesgerichts
N Planungsfragen (28. Juni 1972), der noch
ingehend zu besprechen sein wird, wird
erkannt, dass ein Zonenplan den Grundei-
9entiimern kein wohlerworbenes Recht auf
dessen dauerndes Bestehen verleihe. Eine
Verkleinerung der Bauzone, die planerisch
Serechtfertigt ist, bildet nach diesem Urteil
€ine Verletzung der Eigentumsgarantie.
ab.ei kommt es darauf an, wie weit die Er-
SChliessung des auszuzonenden Gebiets
s°[tg§80hritten ist. Zudem diirfte die zu-
tndige Behérde der Gemeinde keine Zu-
tr':fr;erUngen gemacht haben, dass das be-
& ende Gebiet fir die bauliche Nutzung
'Schiossen werde. Das Prinzip der
Schtssicherheit ware in einem solchen
s: | zZum mindesten beriihrt, und eine Ent-
adigungsforderung des «ausgezonten»
"Un_deigentﬁmers ware nicht zum vorn-
€rein aussichtslos.
ble Anwendung des Dringlichen Bundes-
eSchlusses durch die Kantone hat neben
\Qvnodfem Fragen auch das Problem aufge-
pl"r en, inwiefern die genehmigten Zonen-
Plaane der Gemeinden die libergeordnete
D ,"Ur)g des Kantons préajudizieren. Der
'ingliche Bundesbeschluss gab in einigen
p'a"tOnen Anlass, der kantonalen Gesamt-
Vea'_?Ung mehr Spielraum zu geben, um der
ke’a"d.erten Wirklichkeit und neuen Er-
Nntnissen Rechnung tragen zu kénnen.
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Regionalplanung und Zweckverband

Von Nationalrat Dr. Leo Schirmann, Olten

ine bemerkenswerte

Etappe in den
raumplanerischen

Bemiihungen

Leo Schiirmann wurde 1917 als Biirger von
Déniken und Olten geboren. Nach juristi-
schen Studien Dr. iur. der Universitét Ba-
sel (1939), 1940 solothurnischer Fiirsprech
und Notar. Bis 1942 Gerichtsschreiber am
Obergericht, dann bis 1947 juristischer Se-
kretar des Departements des Innern. Es
folgte, bis 1950, eine Tétigkeit in der Pri-
vatwirtschaft, zum Teil im Ausland. Nach
der Fiihrung eines eigenen Advokaturbi-
ros in Olten (bis 1953) Wahl zum Oberrich-
ter des Kantons Solothurn. Ausserordentli-
cher Professor fiir Wirtschafts- und Ver-
waltungsrecht an der Universitét Freiburg.
Redaktor der Zeitschrift «Wirtschaft und
Recht». Préasident der Schweizerischen
Kartellkommission. Von 1957 bis 1969 So-
lothurner Kantonsrat, seit 1959 ist Dr. Leo
Schiirmann Mitglied des Nationalrates.
Dr. Leo Schiirmann ist der Schépfer ver-
schiedener eidgendssischer Gesetze, un-
ter anderem geht auch der Entwurf fir ein
Raumplanungsgesetz auf ihn zurick. Er ist
auch Président der Regionalplanungsgrup-
pe Olten-Gésgen-Gédu, die kirzlich die
Umwandlung des bisherigen privatrechtli-
chen Vereins in einen 6ffentlich-rechtli-
chen Zweckverband beschlossen hat. Na-
t/onalrat Schiirmann befasst sich in sei-
rem Artikel mit dieser Umwandlung
(Aufnahme: Comet)

Ausgangslage

Die Regionalplanungsgruppe Olten-Gos-
gen-Gau (Repla OGG) hat an ihrer Dele-
giertenversammlung vom  23. November
1972 mit allen Stimmen bei einigen Enthal-
tungen grundsatzlich beschlossen, die Um-
wandlung des bisherigen privatrechtlichen
Vereins in einen Offentlichrechtlichen
Zweckverband vorzunehmen. Dieser nicht
selbstverstandliche, eher unerwartete Ent-
scheid markiert eine wichtige Etappe in
den raumplanerischen Bemiihungen der
Region. Nachdem seit bald zehn Jahren
Grundlagenerhebungen und Sachplanun-
gen durchgefihrt worden sind, ein Fla-
chennutzungsplan fiir die ganze Region als
freiwilliges Planungsinstrument beschlos-
sen wurde und alle Elemente fiir einen ei-
gentlichen Richtplan vorliegen, war auch
der organisatorische Rahmen fiir die nun-
mehr beginnende Realisierungsphase zu
schaffen.

So geeignet die Vereinsform am Anfang
iiberkommunaler Zusammenarbeit ist, so
sehr wird ihr Ungeniigen spiirbar, wenn es
um die Durchsetzung planerischer Konzep-
te geht, und zwar aus folgenden Griinden:

1. Der Verein kennt Mitglieder und Dele-
gierte. Die Basis, namlich die Bevdlkerung
der Region, ist nicht unmittelbar an den
Entscheiden beteiligt. Regionales Denken
setzt aber voraus, dass nicht nur Behor-
denvertreter damit vertraut sind, sondern
die Bevdlkerung selbst.

2. Ein Verein kann keine grdsseren Reali-
sationen durchfiihren, weil es ihm an den
finanziellen und kreditméassigen Vorausset-
zungen dafir fehlt. Der Aufbau eines re-
gionalen Busnetzes, die Sicherstellung von
Grundwasser- oder Griinzonen oder die
Schaffung von Naherholungsgebieten set-
zen Anstrengungen voraus, die nur auf die
breit abgestiitzte Wirtschaftskraft einer
ganzen Region mit Erfolg an die Hand ge-
nommen werden kdénnen.

3. Den Regionen stellt sich die Aufgabe, ei-
nen Ausgleich zwischen wirtschaftlich
schwachen und wirtschaftlich starkeren
Gemeinden vorzunehmen. Das kann durch
eine entsprechende Beitragsregelung und
mittels angepasster Finanzierungsverfah-
ren fur konkrete Projekte, wie regionale
Schiessplatze, Schwimmbéader oder Schul-
anlagen, erfolgen. Beides lasst sich nur im



Rahmen eines offentlichen Verbandes

zweckmassig bewerkstelligen.

Bedenken und Einwendungen

Es ist selbstverstandlich, dass sich ein
Zweckverband strikte auf solche Aufgaben
beschranken muss, die Uber die Méglich-
keiten der einzelnen Gemeinden hinausge-
hen, also auf lberkommunale, spezifisch
regionale Angelegenheiten. Die Gemein-
den sollen in ihrer Selbstandigkeit und Au-
tonomie nicht im geringsten tangiert wer-
den.

Dass nach dieser Richtung Bedenken ge-
aussert werden, ist verstandlich. Zwar sind
die Gemeinden verschiedentlich an Zweck-
verbanden fiir konkrete Aufgaben, wie Ab-
wasserorganisationen, beteiligt. Gerade
die Erfahrungen mit solchen Verbanden,
an denen die Gemeinden ausschliesslich
durch Delegierte vertreten sind, schei-
nen die Skepsis verstarkt zu haben. Der
Einwand, man habe nicht mehr viel mitzu-
reden und der Vorstand habe alles in der
Hand, ist immer wieder zu horen. Es fehlt
diesen Zweckverbanden offensichtlich an
der demokratischen Abstitzung, wenn
auch die formale Organisation durchaus
ordnungsgemass und rechtlich einwandfrei
ist. Ueberdrtliche Zweck- und Planungsver-
bande stehen eben nicht so sehr unter

technischen als unter politischen Vorze:-
chen.

Der Entwurf fir ein Zweckverbandsstatut
wurde vom Verfasser, Gerichtsprasident
Dr. Urs Studer, Hagendorf, und vom Prasi-
denten der Repla OGG mit allen Mitglie-
dergemeinden im Verlaufe des ersten
Halbjahres 1972 besprochen. Der bereinig-
te Entwurf wurde von allen Bestimmungen
entlastet, die nicht unbedingt nétige Kom-
petenzen des Zweckverbandes beinhalte-
ten, beispielsweise die Befugnis, regionale
Nutzungsplane (im Sinne der kommenden
Raumplanungsgesetzgebung) zu beschlies-
sen. Die einzige Kompetenz von Bedeu-
tung bezieht sich auf die Aufstellung eines
regionalen Richtplanes (wiederum im Sin-
ne der kommenden Raumplanungsgesetz-
gebung). Dass daneben mit Zustimmung
der interessierten Gemeinden auch weitere
Aufgaben durchgefiihrt werden kénnen,
wie beispielsweise der Bau und Unterhalt
regionaler Verkehrseinrichtungen, der Be-
trieb von regionalen Anlagen zur Wasser-
und Energieversorgung oder von regiona-
len Altersheimen und Sportanlagen, ist un-
bedenklich, weil hieflir ein besonderes
Verfahren (§ 25 der Statuten) vorgeschrie-
ben wird, das alle Garantien dafiir bietet,
dass die Gemeinden nicht liberstimmt oder
finanziell iberfordert werden kénnen.

Grundziige des Statutenentwurfes

Der Verband hat die Grundlagen fir eine
zweckmassige Nutzung des Bodens und
eine geordnete Besiedelung im Verbands-
gebiet zu schaffen, was unter anderem
durch die Erarbeitung von Grundsétzen
der Planung (Leitbild der Region), durch
Koordination und Férderung der Ortspla-
nungen sowie Zusammenarbeit mit dem
Kanton und benachbarten Planungsorgani-
sationen, zur Hauptsache aber durch Er-
lass von regionalen Richtplanen zu ge-
schehen hat.

Die regionalen Richtpldne umfassen — in
genauer Uebereinstimmung mit der eidge-
nossischen Raumplanungsgesetzgebung
— Teilrichtplane der Besiedelung und der
Landschaft (Einteilung in Nutzungsgebie-
te), des Verkehrs, der Versorgung und der
offentlichen Bauten und Anlagen.

Kirche von Horgen
unter Denkmalschutz

Die im Jahre 1782 fertiggestellte
evangelische Rokoko-Kirche in Horgen
ZH wurde unter Denkmalschutz ge-
stellt. Der Sakralbau ist durch ein
kiihnes, freitragendes Dach gedeckt.
Das Innere ist durch Stukkaturen ge-
schmiickt. Architekt des eindrucks-
vollen Bauwerkes war Jakob Haltiner
aus Altstétten im Rheintal. Die Kirche
soll ndchstens renoviert werden.
(Flugaufnahme: Comet)

Die Richtpléane sind vor der Beschlussfas-
sung wéhrend mindestens 30 Tagen Of-
fentlich aufzulegen, wobei die betroffenen
Einwohnergemeinden Einsprache erheben
kénnen.

Die Richtplane sind fiir die mit Planungs-
aufgaben betrauten Behérden und Organe
der Verbandsgemeinden verbindlich —
auch dies entsprechend der Regelung des
Raumplanungsgesetzes. Der Verband kann
weitere regionale Aufgaben erfiillen, wofir,
wie erwahnt, ein genaues Verfahren einzu-
halten ist: Aufstellung eines Beschlusses-
entwurfs durch den Vorstand, Zustim-
mung aller Verbandsgemeinden, die sich
an den Kosten zu beteiligen haben oder
als Standort vorgesehen sind, Beschluss-
fassung durch die Regionalversammiung
mit Zweidrittelsmehrheit.

Die finanziellen Bestimmungen sind so
konzipiert, dass ein indirekter regionaler
Finanzausgleich zustande kommt. Die Ko-
sten der Verwaltung und der allgemeinen
Aufgaben werden auf alle Verbandsge-
meinden nach der Einwohnerzahl und der
finanziellen Leistungsféhigkeit verteilt. Zu-
dem sieht Paragraph 28 einen Lastenaus-
gleich in jenen Féllen vor, wo einer Ver-
bandsgemeinde aus einer Massnahme des
Verbandes erhebliche finanzielle Nachteile
entstehen.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die
Bestimmungen {ber die Meinungs- und
Entschlussbildung. Die Gesamtheit der
Stimmberechtigten der Region bildet ein
Organ des Verbandes. Sie lbt ihre Rechte
auf dem Wege der Initiative, des Referen-
dums und der Urnenabstimmung aus. An
der Regionalversammlung kann ein Viertel
der anwesenden Delegierten verlangen,
dass der Schlussentscheid in einer Sach-
frage an der Urne geféllt wird. Ferner ist
eine  Urnenabstimmung durchzufiihren,
wenn dies innert dreier Monate seit der
amtlichen Bekanntmachung des Beschlus-
ses von den Gemeinderaten von wenigstens
funf Verbandsgemeinden oder von minde-
stens 500 Stimmberechtigten schriftlich
verlangt wird. Das Initiativrecht ist dhnlich
geregelt und ebenfalls stark erleichtert.
Fuhrt der Verband einerseits zur Bildung
einer regionalen Gebietskdrperschaft auf
prinzipiell parlamentarischer Grundlage,
so weist er anderseits alle Einrichtungen
der direkten Demokratie auf, wie sie in der
Schweiz auf Gemeinde-, Kantons- und
Bundesebene bekannt sind. Die Originali-
tat des Statuts liegt darin, dass diese
Kombination konsequent durchgefiihrt ist.
Weder erfahren die Gemeinden in ihrer
Autonomie noch der Stimmbirger in sei-
nen Mitgestaltungsrechten und -mdoglich-
keiten irgendeine Schmaélerung. Es wird
die Mitarbeit sowohl der Gemeinden als
auch des Einzelnen nicht nur gewahrlei-
stet, sondern, was den Stimmbirger anbe-
trifft, auf regionaler Ebene Uberhaupt erst
moglich gemacht.

Der Entwurf bedarf nunmehr der Zustim-
mung durch die beteiligten Gemeinden, sei
es an der Gemeindeversammlung, sei es
an der Urne. Der giinstige Verlauf der Ge-
neralversammlung weckt die berechtigte
Hoffnung, dass die Stimmbiirgerschaft ihre
Zustimmung nicht verweigern wird.
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Wir stellen vor:
den Delegierten fiir

Raumplanung und seinen
Stab

:\_/ilt dem Inkrafttreten des Bundesbeschlusses iiber dring-
'Che Massnahmen auf dem Gebiet der Raumplanung
(YOm 17. Mérz 1972) hat der Bundesrat den Delegierten
far Raumplanung und seine beiden engsten Mitarbeiter
érnannt. Sie haben vor allem die Kantone in der
E.rfullung ihrer Pflichten zu unterstiitzen und sind dariiber
hinaus beauftragt, das kiinftige Raumplanungsamt auf-
ZU_bE_luen und die Planungen des Bundes und der Kantone
Mit jenen des benachbarten Auslandes, die Planungen
€S Bundes miteinander und mit jenen der Kantone sowie
die Planungen der Kantone untereinander zu koordinieren.
Z_U" Erﬁillung dieser Aufgaben stehen dem Delegierten
€ine Anzah| Mitarbeiter zur Verfiigung, die in folgenden
ereichen tatig sind:

Aebi Peter Vollzug BB’
Saschung Marius Stellvertreter des Delegierten
Orter Walter Vollzug BB
Osshardt Heinz Zentrale Dienste
Ugster Willy Vollzug BB
Grgu Max Information
fimm |réne Zentrale Dienste

Grimbiihler Karol
oehbiel Claude
aller Franziska

Zentrale Dienste
Exécution AF'
Zentrale Dienste

aberli Rudolf Konzepte und Planungen
Hgg?f Hans Konzepte und Planungen
I Paula Zentrale Dienste

Malacriga Anita
otach Martin
onney Armand

Zentrale Dienste

Delegierter

5 Bases juridiques

W Uga Jean-Pierre Adjoint du délégué
alliser Peter Rechtsgrundlagen

1
au?B/AF: Bundesbeschluss iiber dringliche Massnahmen
dem Gebiete der Raumplanung.

ID)iI: Beratende Kommission des Bundes fiir Raumplanung
Ber Vom Bundesrat am 12. April 1972 ins Leben gerufene
rat ":(te"de Kommission hat, nach den Worten von Bundes-
mit Urt Furgler, dem Delegierten fiir Raumplanung
P ! ,Bat und Tat zur Seite zu stehen, ihm in seiner hoch-
uol't'schen Aufgabe Anregungen und Vorschldge zu
Nterbreiten und ihn in seiner Zusammenarbeit mit den
?ntonen Zu unterstiitzen. Der Kommission gqhéren an:
Ba'ld'.(urt Kim, alt Regierungsrat, Aarau (Vorsitz); Friedrich
c Inger, dipl. Ing., Bern; Bernard Bornet, Sion; Rpgen: )
urrat, Freiburg; Dr. Kurt Fréhlicher, Bern; Dr. Alois Hirli-
ann, Zug; Paul Manz, Thiirnen BL; Prof. Rolf Meyer,
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Zurich; Dr. Anton Muheim, Luzern; Marc Henri Ravussin,
Baulmes VD; Dr. Argante Righetti, Bellinzona; Dr. Willi
Rohner, Altstétten SG; Dr. Léon Schlumpf, Felsberg GR;
Erwin Schneider, Kehrsatz BE; Prof. Dr. Leo Schiirmann,
Olten.

Auftrdge des Delegierten fiir Raumplanung

Planung — wir wissen es alle — ist nicht zuletzt eine
Angelegenheit der Verfliigbarkeit aussagekréftiger Grund-
lagen. Der Delegierte fiir Raumplanung hat deshalb,
gestitzt auf Art. 8 und 9 der Vollziehungsverordnung

vom 29. Mérz 1972 zum Bundesbeschluss iiber dringliche
Massnahmen auf dem Gebiet der Raumplanung vom

17. Marz 1972, eine Reihe von Auftrdgen vergeben, deren
Resultate spater soweit méglich im Sinne vielfaltiger
Planungsgrundlagen zur Verfligung gestellt werden sollen.
Sie umfassen in der Regel Forschungsarbeiten, Gut-
achten, Expertisen, Spezialauftradge, Uebersetzungen und
Kommissionstétigkeiten, die mit dem Voilzug des Bundes-
beschlusses Uber dringliche Massnahmen auf dem
Gebiet der Raumplanung (provisorische Schutzgebiete)
oder mit Vorbereitungen fiir die Ueberfiihrung der Sofort-
massnahmen in die durch das Bundesgesetz angestrebte
Raumordnung zusammenhé&ngen.

Bis am 14. Dezember 1972 sind 23 Auftrage erteilt worden.
Zusatzlich sind auf Grund des Bundesgesetzes (iber
Massnahmen zur Férderung des Wohnungsbaus vom

19. Méarz 1965 62 Forschungsauftrdge in Bearbeitung.

«Raumplanung Schweiz»: Informationshefte des Delegierten
fiir Raumplanung

Unter dem Titel «Raumplanung Schweiz» gibt der Dele-
gierte fir Raumplanung ein Informationsheft heraus, das
Uber die Tatigkeit des Delegierten und seiner Mitarbeiter
informieren soll. Im Geleitwort zur ersten Nummer

fuhrte Bundesrat Kurt Furgler unter anderem aus: «Das
Informationsheft soll mithelfen, die enge Zusammen-
arbeit und das gute Einvernehmen aller an der Raum-
planung Beteiligten zu férdern. Ich hoffe, dass der Inhalt
des Heftes zum Gesprach anregen und damit eine gute
Basis fiir die Erflullung der gemeinsamen Aufgaben schaffen
wird.» Das Heft 2 gibt unter anderem einen Ueberblick
tiber den Stand der Raumplanung in den Kantonen und

im Firstentum Liechtenstein. Die Leser sollen aber auch
Uber organisatorische Fragen orientiert werden, wofir
die «Seite der Organisation» geschaffen wurde. «Raum-
planung Schweiz» soll vier- bis sechsmal jahrlich er-

scheinen.

Entsorgung — was ist das? -
Der Begriff der «Entsorgung» hat sich — als Gegenstiick
der «Versorgung» — in Planerkreisen als Oberbegriff

fiir die Wegfiihrung oder Beseitigung von Kehricht und
Abwasser eingeblirgert. Sprachlich, daran besteht kein
Zweifel, ist diese Wortschopfung nicht eben gliicklich.

In einer Zuschrift an den «Nebelspalter» beklagt sich
denn auch ein um die Reinhaltung der deutschen Sprache
besorgter Leser dariber, dass dieses neue Wort Ein-
gang in unseren Sprachschatz gefunden hat, und fiihrt
aus:

«Wenn man nicht den Anfédngen wehrt, werden wir bald
nicht mehr geschieden, sondern entheiratet, wenn wir

uns entliebt haben; die 100-km-Beschrankung wird das
Tempo auf unseren Strassen entschleunigen, und der Arzt
wird uns nach einem Unfall entletzen. Bitte entédrgere
mich, indem Du durch den Abdruck dieses Briefes oder
in anderer Weise fiir die Entewigung dieser Sprach-
dummbheit sorgst!»

Eine Kopie dieser Zuschrift wurde auch dem Delegierten
fir Raumplanung lbergeben, mit der Bitte, bei der Suche
nach einem besseren Begriff mitzuhelfen.

Wenn uns auch Hinweise auf andere Wortschépfungen
ahnlicher Art nicht der Sorge um die sprachliche Be-
reinigung — oder Reinigung? — des Wortes «Entsorgung»
entheben, so spricht doch manches dafiir, dass man

— vorzugsweise im technischen Bereich — oft gezwungen
ist, in Ermangelung eines umfassenden Sammelbagriffes,
fur eine Tétigkeit eine aussagekréftige Umschreibung

zu suchen. «Entsorgung» ist zweifellos so entstanden.

Ist eine sprachkosmetische Korrektur méglich? Diese
Frage méchten wir an Sie, verehrte deutschsprachige
Leser, weitergeben. Leider kénnen lhre Verbesserungs-
vorschlége nicht honoriert werden. Sie werden jedoch
gerne in einer der nachsten Nummern abgedruckt.

lhre Zuschriften richten Sie bitte an die Redaktion.

Die Sete des Delegierten fUr Raunmplanung



	Eine bemerkenswerte Etappe in den raumplanerischen Bemühungen

